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Aktenstücke crus dem Jakve 1871
zur Beleuchtung der Entstehungsgeschichte des deutschen

„Kulturkampfes."
(Schluß.)

VIII.
Rom, den 27. Juni 1871.

An den

Reichskanzler Fürsten v. Bismarck, Durchlaucht.

„Der Brief Encrer Durchlaucht an den Grafen Franken-

berg hat hier in klerikalen wie in diplomatischen Kreisen großes

Aufsehen erregt und in ersteren nicht eben angenehm berührt.
Man faßt denselben hier vielfach als eine Entgegnung auf
einen Brief auf, den Antonelli an Bischof Ketteler geschrieben

haben soll. Ich vermied es so lange, den Gegenstand zu be-

sprechen, bis mir der Text des Briefes selbst vorlag. Dann
begab ich mich gestern (26.) zum Kardinal und brachte selbst

das Gespräch auf diesen Gegenstand. Der Kardinal sagte, daß,

als er die Aeußerungen, welche dem Briefe Euerer Durchlaucht

zu Grunde liegen, gemacht, er nähere Berichte von den Vor-
gängen im Reichstag nicht gehabt habe. Jetzt scheine ihm,
daß es sich weniger um einen direkten Antrag auf Intervention
als um Beseitigung eines das Prinzip der Nichtintervention
proklamirenden Passus der Adresse gehandelt habe. Ich suchte

ihm darauf zu beweisen, daß, abgesehen von der sonstigen Hal-
tnng der sogenannten Centrumspartei, nach der Art der Be-

gründung des Antrages beides ziemlich identisch gewesen sei

und der Unterschied auf einen Wortstreit hinauskomme. Er
entgegnete hierauf nichts und erklärte insbesondere nicht, daß

er das damals mir gegenüber ausgesprochene Urtheil zurücknehme.

Mit Bezug auf unsere letzte Besprechung über das Gebahren
dieser Fraktion erwähnte er nur noch, daß er inzwischen von
einem Mitglied derselben (angeblich Advokat Lingens) die Ver-
sicherung erhalten habe, daß diese Partei mit der revolutionären
in keiner Beziehung stehe, wenn auch diese zuweilen mit ihnen
gestimmt habe.

Der Kardinal hat mich um den Wortlaut meines Berichtes
über die im Briefe Eurer Durchlaucht angezogene Unterredung
nicht gefragt, auch den Wunsch der Veröffentlichung desselben

nicht ausgesprochen. Nur wiederholte er, daß die Curie nicht
die Absicht habe, direkten Einfluß auf die politische Haltung
der Katholiken in Deutschland auszuüben.

Wenn in einer mir erst heute in der Augsburger „Post-

zeitung" zu Gesicht gekommenen, aus den Breslauer Haus-
blättern entnommenen Erklärung behauptet ist, Kardinal Anto-
nelli habe mir gegenüber erklärt, er „bewundere" die Centrums-

fraktion, oder er „billige" deren Haltung, so muß ich beides

als grundlos bezeichnen. Ich würde solche Vorgänge zu be-

richten selbstverständlich nicht verfehlt haben.

(gez.) Tauffkirchen."
IX.

Berlin, den 36. Juni 1871.

Nr. 8. An den Geschäftsträger

Grafen von Tauffkirchen.

„Euer Hochwohlgeboren erwähnen in dem gefälligen Bericht
vom 21. Juni über ihre Audienz bei seiner Heiligkeit, die Be-

merkunaen, welche der Papst Ihnen über die aus dem Commu-

nismus der Gesellschaft drohenden Gefahren gemacht hat. Wir
si..'.- nicht blind gegen, diese Gefahren und erkennen die Aufgabe
der Regierungen, ihnen entgegenzutreten; um so mehr aber

müssen wir bedauern, daß wir darin nicht nur nicht unterstützt
werden von der katholischen Kirche und ihren Organen, sondern

daß gerade diejenige Partei, welche sich vorzugsweise als die

kirchliche und päpstliche bezeichnet und deren Abgeordnete durch-

gehends unter der entscheidenden Mitwirkung der Geistlichen

gewählt worden sind, nur dazu beiträgt, diese Gefahren zu

steigern und den Regierungen ihre Aufgabe zu erschweren.

Wenn die Regierungen früher hoffen mochten, wenigstens

an den besseren Elementen dieser Partei, welche sich konservativ

nannten und sich als Vertheidiger der sozialen Ordnung ge-

rirten, eine Unterstützung zu finden, so hat das Auftreten der-

selben in der letzten Zeit in den einzelnen Ländern sowohl wie

im Reichstag in der ganz von der Geistlichkeit beherrschten

Fraktion des Centrums ihnen die Augen darüber öffnen müssen,.

daß sie innerhalb derselben keine aufrichtigen Freunde und keine

Bundesgenossen suchen dürfen. Ich will über die Motive und

Gesinnungen der Einzelnen nicht urtheilen; als Ganzes aber

hat das Verhalten der Fraktion nur dazu beigetragen, die sub-

versiven, aller Autorität der Regierung feindlichen Tendenzen

zu verstärken und zu fördern. Ich muß es leider für voll-
kommen bedeutungslos erklären, wenn Eure Hochgeboren in

Ihrem anderweiten Bericht vom 23. Juni (Nr. 45) sagen,

daß der Kardinal Antonelli persönlich dem Bündniß der söge-

nannten Schwarzen mit den Rothen sich zuwider erkläre; denn

ich fürchte, daß er nicht überall dieselbe Sprache spricht, sondern

es mit keiner Partei verderben möchte; und wenn, wie Euer

Hochgeboren eben dort bemerken, ein anderer Einfluß mächtiger
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ist, als der seine, so sind wir durch alle seine Erklärungen
oder persönlichen Ansichten um nichts gebessert.

Dieser Einfluß wirkt überall dahin, die Autorität der

Regierung zu untergraben. Wir begegnen diesem Einflnße
überall als einem Gegner der Regierungen und dies namentlich

in Preußen, wo nach dem oft wiederholten Zeugniß des Papstes

selbst, die katholische Kirche eine freiere und bessere Stellung
hat, als in irgend einem Lande der Welt, und nach eben diesem

Zeugniß gerade die Dynastie nicht aufgehört hat, der Kirche

und dem Papst selbst das freundlichste Wohlwollen zu be-

weisen. Ungeachtet dieses Anerkenntnisses geht die Tendenz

jenes geistlichen Einflusses auf die unteren Volksschichten dahin,
der Dynastie und der Regierung die Sympathien der katholischen

Bevölkerung, welche doch die wohlthätige Fürsorge derselben in
allen ihren kirchlichen und religiösen Interessen empfindet, zu

entfremden. Es ist nicht anders in den übrigen deutschen

Staaten, in denen der Klerus zum Theil in offene Opposition

gegen die wohlwollenden Regierungen tritt und Hand in Hand

geht, damit eine nicht minder tendenziöse Opposition gegen die

nationale Sache, welche sich bald mit den Partikularistischen,

bald mit den demokratischen, aller nationalen Politik feindlichen

Elementen und Tendenzen verbindet.

Wenn dieser Einfluß mächtiger ist, als die persönlichen

Gesinnungen des Kardinals und des Papstes selbst, welcher

letztere wiederholt Sympathien für die nationale Sache des

Deutschen Reiches kundgegeben hat, wird er doch im Namen des

Papstes geübt und so ist es dieser Einfluß, mit dem wir zu

rechnen, und nach welchem wir unsere Stellung zu der Kirche

und zu ihreu Organen, welche unter ihm stehen, zu richten

haben. Wenn die Partei die Kirche beherrscht, so ist es eben

nicht anders möglich, als daß die Kirche darunter leidet.

Wir sehen in dem Gebahren dieser Partei die Gefahr

für die Kirche und den Papst selbst; das Bündniß der schwarzen

mit der rothen Partei, welches der Kardinal Antonelli miß-

billigt, hat sich an vielen Punkten als eine vollendete Thatsache

gezeigt; ist es doch selbst im Reichstage durch den Versuch der

Einführung der Grundrechte offen zu Tage getreten. Daß ge-

rade in diesem Bündniß für die Kirche selbst eine Gefahr liegt,
und was sie von solchen Bundesgenossen zu erwarten hat,
darüber hätten ihr die neuesten Ereignisse in Paris die Augen

öffnen können. Aber man scheint sich in Rom darüber zu

täuschen, sonst hätte man wohl kaum Anstand genommen, die

Mißbilligung, welche der Kardinal Ihnen gegenüber ausge-

sprachen hat, auch öffentlich kund werden zu lassen. Daß die

Einwirkungen der fanatischen Partei in Rom nicht auf einen

unfruchtbaren Boden fallen, zeigt dasjenige, was Euer Hvchge-

boren selbst über die reservirtere Haltung des Kardinals Auto-
nelli Ihnen gegenüber sagen; ich kann dieselbe, wie ich Ihnen
bereits telegraphisch angedeutet habe, nur der Einwirkung der

Partei zuschreiben, welche den Fürsten von Löwenstein-Heubach

nach Rom gesandt hat, um dort sich selbst zu rechtfertigen,

und vermuthlich im Vatikan mit den Folgen einer Desavouirung

geradezu zu drohen.

Dies aggressive Tendenz der die Kirche beherrschenden Partei

nöthigt uns zur Abwehr, in welcher wir nur unsere eigene

Vertheidigung suchen, die wir aber mit allem Ernst mit den

uns zu Gebote stehenden Mitteln durchführen müssen. Kann

man sich im Vatikan entschließen, mit der regierungsfeindlichen

Partei zu brechen und ihre Angriffe ans uns zu verhindern,
so wird uns das nur erwünscht sein, kann oder will man das

nicht, so lehnen wir die Verantwortung für die Folgen ab.

(gez.) v. Bismarck."

X.
Rom, den 22. Juli 1871.

Nr. 18. Der Geschäftsträger an Herrn v. Thiele.

„Den Erlaß Nr. 8 vom 36. Juni habe ich durch Feld-

jäger erhalten.

Ans meine Aufforderung im Sinne des letzten Satzes,
antwortete Kardinal Antonelli entschieden ablehnend und wieder-

holte die bestimmte Versicherung, daß die Curie Einfluß auf
die politische Haltung der klerikalen Partei in Deutschland nie-

mals geübt habe und niemals üben werde."

tgez.) von Tauffkirchcn.
XI.

Rom, den 22. Juli 187 l.
An den

Reichskanzler Fürsten v. Bismarck Durchlaucht.
Wie Enerer Durchlaucht bereits durch Telegramm Nr. 18

vom 22. Juli angezeigt, ist mir der hohe Erlaß Nr. 8 vom

30. Juni erst am 18. Juli Abends eingehändigt worden. Ich
versuchte dem Kardinal die ganze Sachlage nochmals darzulegen
und denselben zu bestimmter Antwort bezüglich der Curie zur
Centrnmspartci zu drängen.

Ich benutzte als Ausgangspunkt den Bericht der „Germania"
aus Rom über meine beiden Unterredungen mit dem Kardinal;
Bericht, der dadurch Bedeutung gewinnt, daß er die Worte,
welche der Kardinal über die Sendung Bnlwers bezüglich der

irischen Wahlen mir gegenüber gebraucht hat, genau wiedergibt.

In diesem Berichte, dessen Haltlosigkeit übrigens sehr ein-

fach durch Bekanntgabe des wirklichen Datums beider Unterre-

düngen dargelegt werden könnte, ist gesagt: „Antonelli habe

offen ausgesprochen, das ganze „Manöver" des deutschen Diplo-
maten hd. i. meine Wenigkeit) scheine ihm darauf angelegt zu

sein, einen Streitfall zwischen der römischen Curie und dem

deutschen Cabinet zu schaffen, damit letzteres Veranlassung habe,

bei Uebersiedelung des Königs Viktor Emanuel nach Rom dem

Grafen Brassier suns gêns den Auftrag geben zu können,

dem König nach Rom zu folgen."

Hieran hatte ich anzuknüpfen um so mehr Anlaß, als der

Kardinal bei unserer Unterredung vom 28. Juni denselben Ge-

danken, wenn nickt ausgesprochen, doch angedeutet hat.
Es liegt mir, sagte ich gestern zu Antonelli, sowohl der

Sache als meiner Person wegen, daran, recht klar zu stellen,

daß das Verhalten der „päpstlichen" Partei in Deutschland
kein xnàxts, sondern daß dasselbe die wahre und entscheidende

Ursache der Haltung der kaiserlichen Regierung in der römischen

Frage sei. Ausgehend von dem Auftreten der patrivtisch-kleri-
kalen Partei in Bayern in den Jahren 1866—1876, und von



dem Einfluß, den dieses Auftreten auf die kriegerischen Ent-
schlüfse Frankreichs gehabt hat, — übergehend auf die parla-
menlaren Kämpfe in Bayern während des Krieges, besprach

ich die Theilnahme der katholischen Geistlichkeit an den Reichs-

tagswahlen, zeigle, wie die verschiedenen Zweige der Partei
einen mehr und mehr confessionellen Charakter annahmen und

sich zu dem Zwecke vereinigten, die „protestantische Spitze" in

Deutschland zu bekämpfen.

Die Erlasse Enerer Durchlaucht vom 22. Juni Nr. 6,
und vom 30. Juni Nr. 8 boten mir Material, um die Mittel,
welebe man sich nicht scheut zur Erreichung dieses Zweckes zu

ergreisen, sowie dcn untrennbaren Zusammenhang darzulegen,
der zwischen dieser Partei und den den Papst und das Papst-

thnm berührenden Fragen besteht.

Zum Schluß legte ich dem Kardinal jenen Artikel der

„Germania" vor, welcher die sehr unverblümte Drohung des

Landesverraths enthält

Ich glaube, daß es mir gelungen ist, den Kardinal zu

überzeugen, daß diese Parteiumtriebe allerdings nicht der Vor-

wano, sondern die wahre und wesentliche Ursache der Entschlie-

ßnngen Seiner Majestät des Kaisers und Königs in der rö-
mischen sowohl als in der inneren religiösen Frage sei. Hier-
aus jedoch beschränkt sich mein Erfolg.

Der Kardinal bestritt mit Bcthenerungen, die sonst nicht
in seiner Gewohnheit liegen, daß irgend durch den Papst auf
die Entschlüsse der Partei gewirkt worden sei.

gez. v. Tanffkirchcn.

N H

Die Baseler „Allg. Schw. Ztg." bemerkt zu diesen Dokn-
menten :

„Die Veröffentlichung der diesbezüglichen Aktenstücke hat
in der Presse fast durchweg eine sehr kühle Aufnahme gefunden,

und besonders peinlich hat dieselbe die Kulturkämpser Mr snriK
berührt. Dieselben können jetzt ans diesen Aktenstücken er-

sehen, daß sie in dem Kirchenstreite von Ansang an die Dü-
pirten waren und nur als Marionetten in einem diplomatischen

Feldznge dienten, während sie den „hehren" Geisterkampf

Deutschlands gegen Rom zu kämpfen glaubten. Es mag den

Kultnrkämpfern schmerzlich sein, jetzt vor aller Welt konstatirt

zu sehen, daß sie, deren Parole das „Los von Rom" war, in

Wahrheit dafür gekämpst haben, daß der Papst eine politische

Herrschaft über die deutschen Katholiken ausübe. Aber die

Kampfesweise Bismarcks selbst erscheint in einem noch viel
schlimmeren Lichte. Um eine ihn, unbequeme politische Partei
zu bekämpfen, trug er kein Bedenken, den Lebensnerv der

katholischen Kirche selbst anzutasten und deren Cnltnsfreiheit
in einer Weise einzuschnüren, daß jeder überzeugungstrene

Katholik mit innerer Nothwendigkeit in's Lager des Centrums

hinübergetrieben werden mußte. Und was hat er schließlich

mit alledem erreicht? Der „feste Thurm" des Centrums steht

noch immer fast nnerschüttert da, die katholische Kirche Deutsch-
lands ist aus dem furchtbaren Geisterkampfe neugestärkt her-

vorgegangen, der erste Versuch des „friedliebenden Papstes"

aber, das Centrum in einer politischen Frage zu beeinflussen,

hat bewiesen, daß die deutschen Katholiken die Lehre von der

Unfehlbarkeit des Papstes in rein politischen Fragen nicht an-
erkennen. Wir haben die Art und Weise, wie in Preußen

der Kulturkampf geführt wurde, jederzeit auf's schärfste ver-

urtheilt, aber nun Bismarck die letzten Motive bloßgelegt hat,
die ihn in den Kampf trieben, erscheint uns derselbe erst recht

als eine verhängnißvolle Verirrung." —

Erste Generalversammlung des Cäcilienvereins

des WistHums.Werfet
Smiilig den 8. Mai und Montlig den 9. Mai 1887 in Wen.

Sonntag, den 8. Mai, Nachmittags 3 Uhr:
Versammlung der Präsidenten der dem Diözesanverband ange-

hörigen Vereine in der „Blume". Protokoll, Rechnnngsablage,

Besprechung über die am Montag abzuhaltende Mitgliederver-
sammlung, Verschiedenes. Abends 6 Uhr: Aufführung in

der katholischen Pfarrkirche mit folgendem Programm: I.Fan-
taste und Fuge in g'-rnc>U für Orgel von I. S. Bach. 2.

Weihnachts-Motette von L. Marenzio. 3. Anfangs- und Schluß-
chor aus dem Oratorium „Die sieben letzten Worte" von F.
Schütz lch 1672). 4. Allegretto für Orgel von W. Gade.

5. Issu, Hex nàirnlMs von G. E. Stehle. 6. às
vsl'um, 6stimmig von E. L. Richter. 7. UnnAk UuAun, Choral.
Segen. 8. UosUmUum für Orgel, Hallcluja von G. F.
Händel. (Das gesangliche Programm wird vom Tit. Kirchen-

gesangverein Baden ausgeführt, die Orgelvorträge von Herrn
Musikdirektor F. Breitenbach.) Abends 8 Uhr: Zusam-

menkunft im großen Kursaal. Begrüßung. Produktionen des

Kirchengesangvereines Baden und des Kurorchesters.

Montag, den 9. Mai, Morgens 7 Uhr:
Stillmesse mit deutschem Kindergesang in der Pfarrkirche.

Morgens 8'/s Uhr: Ebendaselbst Predigt und Hochamt.

Predigtlied: Geist der Wahrheit, einstimmiger Volkschor.
Nissn in iron. 8. Uueins von Franz Witt. 3. Otrornl-
ereclo mit vierstimmigen Zwischensätzen von G. E. Stehle.
IlUi'mtus und Oommrmio, Choral. Ornâunls: Os justi
für Alt und Baß von F. Breitcnbach. Offertorium:
.luslus ut pslmn von Mich. Haller. (Aufgeführt ebenfalls

vom Kirchengesangverein Baden.) Morgens 1t) Uhr:
Mitgliederversammlung im kleinen Knrsaal. Referat: Kirchen-

musikalische Lehren, Ermahnungen und Rat! schlüge von A.
Walther, Präses. Recknungsablage. Event. Anträge. Ver-

schiedenes. Wahl desDiözesan-Comites. M i t t a g s 12 Uhr:
Gemeinschaftliches Mittagsessen im großen Kursaal. Nach-
mittags 2 Uhr: Vesper in der Pfarrkirche, durch den

Tit. Pfarr-Cäcilienverein Villmergen. Vesperpsalmen (I^alsi
korlloni) aus op. 11 und 13 von F. Schaller. Hymnus:
Isis esnt'sssm' von F. Könen. Ungnilionk von F. Schaller.

UkiPnn ecslfl 5stimmig von E. Krctschmer. Die Vesper (vom

hl. Georg und n Onp. vom hl. AntoninS) wird dem Tages-
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feste entsprechend liturgisch gehalten. Nach der Vesper ev. Ge-

sangsproduktionen anderer Vereine.

Die Mitglieder des Diözesanvereins erhalten Festkarten

à Fr. 3, welche berechtigen zu sämmtlichen Produktionen, der

Mitgliederversammlung, dem Mittagessen und der Abenduuter-

Haltung. Für NichtMitglieder gibt es Festkarten à Fr. 2,
welche berechtigen zu sämmtlichen Produktionen und zur Abend-

Unterhaltung. Auch werden Einzelkarten für je eine Auffüh-

rung ausgegeben. Die Festbesucher sind ersucht, ihre Karten
bei Herrn Widmer, Verwalter, Präsident des katholischen

Kirchengesangvereins in Baden z. Z. zu bestellen. Die Zu-
sendung erfolgt dann unter Nachnahme. Am Feste selbst

können die Karten am Sonntag Nachmittag bei der katholischen

Pfarrkirche bezogen werden. — Ein Ouarticreomite wird für
entsprechende Unterkunft der Gäste besorgt sein. Auskunft er-

hältlich bei Herrn Robert Zeuch, Eisenhandlung in
Baden.

Unsere Delegirtenversammlung hat den Wunsch ausge-

sprechen, es möchten auch andere Vereine und Gesangskräste

am Feste und zwar Montag nach der Vesper mitwirkend auf-

treten. Ich richte also die ergebene Bitte an Kirchenchöre und

Gesangskräfte in und außer dem Kanton Aargau, sich bei ge-

nannter Nachmittagsproduktion zu betheiligen. Gefällige An-
erbieten erbitten wir längstens 14 Tage vor dem Feste.

Anträge für die Mitgliederversammlung sollen bis läng-
stens 14 Tage vor dem Feste dem Diözesanpräscs eingereicht

werden.

Die Herren Präsidenten sind freundlichst ersucht, das Fest

in den Tagesblättern ihres Bezirks z. Z. bekannt zu machen,

das Programm wenigstens in den Grundzügen mitzutheilen
und zum Besuche einzuladen.

Endlich sind wir mit der kirchenmusikalischen Reform in

unserm Bisthum so weit, einen Diözesanverein zu besitzen und

in einigen Wochen die erste Generalversammlung abhalten zu

können. Der Verein, welcher bereits (ohne die noch nicht

definitiv angemeldeten, aber beigetretenen Bezirke) 123 Einzel-
vereine mit 2000 Mitgliedern zählt, ist groß; möge er auch

stark sein im Wirken. An die Herren Geistlichen, Direktoren,
Organisten, Mitglieder und übrigen Freunde guter Kirchen-

musik ergeht hiemit die herzliche Einladung zum zahlreichen

Besuche des Vereins-Festes, damit dasselbe seinen Zweck er-

fülle, die Ueberzeugung von der cäcilianischen Wahrheit zu

kräftigen, die Begeisterung der Reform zu fördern Das Fest

wird zwar alles äußern Prunkes entbehren; die Zeit ist aber

nach Möglichkeit verwendet, um für Geist und Herz Erquicken-
des zu bieten. Belehrendes und Erhebendes. Wir schulden

auch eine zahlreiche Betheiligung dem Kirchcngesangverein der

Stadt Baden, welcher sich mit höchst verdankcnswerthcm Opfer-
sinn der großen Mühe, welche die Nebernahme eines derartigen

Festes erfordert, unterzieht. Auch nach Außen schulden wir
eine zahlreiche Betheiligung, auf daß unser nummerisch so große

Verein in achtunggebietender Anzahl vertreten sei.

Mit größter Freude können wir die Mittheilung machen,

daß unser hochverehrter Oberhirte, Se. Gnaden Bischof

Friedrich, unter dessen Schutz und Führung wir das cäci-

lianische Panner tragen, das Fest, wenn immer möglich, mit

seiner hohen Gegenwart beehren wird.

Im festen Vertrauen, in Baden recht viele Cäcilianer be-

grüßen zu können, entbietet allen Mitgliedern herzlichen

Sangesgruß
Der Diözesanpräscs: Arnold Wnllhcr, Katechet.

Darf der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen

obligatorisch sein?*)

Diese Frage wurde vom BundeSrath bei dem folgen-

schweren Entscheid vom 25. März abhin im Rekurssall K.
Sudler von Norschach sSt. Gallen) negativ entschieden.

„Wenn der Staat (Kanton) in seinen Schulen und Schul-
anstalten für Ertheilung von Religionsunterricht sorgen will,
so kaun dies nur im Sinne der unbedingten Fa-
k u l t a t i v e r k l ä r u n g dieses Unterrichtsgegenstandes ge-

schehen" ; nnv weiter; „eS erscheint überhaupt nicht als zulässig,

den Religionsunterricht durch staatliches Gesetz als ein vbli-

gatorisches Lehrfach zu erklären." Das sind die wichtigsten

allgemein geltenden Sätze, zu welchen der BundeSrath in seiner

Interpretation des Art. 49 der Bnndes-Verfassung gelangt.

Der Sachverhalt war folgender. Der Rekurrerit K. S.
weigerte sich, seine noch nicht 16jährige Tochter in den kathol.

Religionsunterricht zu schicken, obschon er und seine Tochter

sich zu dieser Confession bekennen und auch für die Zukunft
nicht erklärt haben, der katholischen Kirche nicht mehr angehören

zu wollen. Auf eine bezügliche Anfrage des katholischen Kir-
chenverwaltungSrathes von Rorschach hin erklärte die St. Galler

Regierung den Vater pflichtig, die Schülerin in den Religions-
unterricht zu schicken, da nach kantonalem Schulgesetz der Reli-
gionsnnterricht obligatorisches Lehrfach sei. Der
Bundesrath erklärte aber die gegen diesen Entscheid erhobene

Beschwerde als beg r ün de t.

In der ausführlichen Motivirung stützt sick der Bundes-

rath wesentlich auf den Satz, der betr. Art. der B.-V. ver--

lange in religiöser Beziehung die absoluteste Freiheit und keine

kantonalen Schulgesetze und Verordnungen dürfen anderes cnt-

halten. Er beruft sich besonders auf den analogen Entscheid

im Rekurs des Johann Heri von Niedergerlafingen (Svloth.s
vom 26. April 1879, der sich gegen die Forderung der soloth.

Gesetze wehrte, wornach ein sog. cvnfessionsloser Religious-
unterricht obligatorisch sein sollte.

Der wesentliche Unterschied wird dem aufmerksamen Leser

nicht entgehen: Heri erklärte ausdrücklich, daß er und sein

Sohn nicht zur „confessionslosen" Confession gehöre, Sudler
aber hat die Erklärung nicht abgegeben, daß er seine bisher

katholisch erzogene Tochter ferner nicht mehr in dieser Confession

erzogen wissen wolle. Das ist der entscheidende Moment, auf

den sich die St. Galler Regierung stützte. Sie urtheilt so:

") Musste nuf die heutige Nummer zurückgelegt werden.
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Sudler kann seine Tochter jederzeit aus dem katholischen

Unterricht zurückbehalten, wenn sie nicht mehr katholisch sein

will; will er aber das nicht, so muß sie sich der Disziplin
"ihrer Kirche in betreff des Religionsunterrichtes unterziehen.

Der Entscheid der obersten Behörde lautet dahin, ein Bürger
brauche für sich oder diejenigen, über die er die väterliche Ge-

walt hat, nur den Willen zu äußern, so müsse ihm sofort

willfahrt werden. Das erfordere die in Art. 49 niedergelegte

Gewissensfreiheit; Motive brauche es gar nicht. sJm betr.

Fall scheint S. mit der Art und Weise, wie der Religions-
unterricht gegeben werde, nicht einverstanden gewesen zu sein.)

Die St. Galler Regierung, von der man zum vornherein

nicht erwartet, daß sie einer Confession Helfersdienste leisten

wolle, begründet ihren Entscheid ferner damit, daß sie sagt, die

Religionsgenossenschaft müsse „im Interesse der Ordnung und

Disziplin" ihre Genossen wie zu Cultussteuern, auch zum

Religionsunterricht herbeiziehen dürfen. Ersteres gibt der Bundes-

rath zu, letzteres nickt, weil durch ersteres die Gewissensfreiheit

nicht verletzt werde, wohl aber durch letzteres. Eine Confession

?-finde staatlichen Schutz, wenn sie von ihren Confessionsange-

hörigen die nöthigen Steuern eintreibe, selbst noch eine gewisse

.Zeit lang nach der Austrittserklärung. Zum Besuch, des Re-

ligivnsunterrichtes oder zu einer religiösen Handlung aber könne

auch ein Confessionsmitglied in keinem Moment staatlich
gezwungen werden, weil eben dieses die B.-V. frei gewährleisten

wolle und jeden Zwang verbiete.

Vielen Lesern dürfte es nicht unlieb sein, wenn wir den

Wortlaut des Artikel 49 in den einschlägigen Sätzen voll-
ständig anführen, um sich selbst daraus ein Urtheil bilden zu
können. Er lautet:

„Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unverletzlich.
Niemand darf zur Theilnahme an einer Religionsgenossenschaft

oder an einem religiösen Unterricht, oder zur Vornahme einer

religiösen Handlung gezwungen, oder wegen Glaubensansichten
mit Strafen irgend welcher Art belegt werden. Ueber die reli-
giöse Erziehung der Kinder bis zum erfüllten sechszehnten

Altersjahr verfügt im Sinne vorstehender Grundsätze der In-
Haber der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt. — —
Niemand ist gehalten, Steuern zu bezahlen, welche speziell für
eigentliche Cultuszwecke einer Religionsgenossenschaft, der er

nicht angehört, auferlegt werden. Die nähere Ausführung dieses

Grundsatzes ist der Bundesgesetzgebung vorbehalten."
Der Gedankengaug der Regierung von St. Gallen ist

nun offenbar der, wie ein Bürger nicht zu Cultussteueru einer

Religionsgenossenschaft, „der er nicht angehört," nicht gezwungen

werden könne, so auch nicht hinsichtlich des Religionsunterrichtes.

Positiv ausgedrückt würde der Satz aber lauten: Wie zu

Cultussteuern der Confession, der er angehört, so ist er, resp,

dessen Kinder, auch zum Religionsunterricht „der Confession,

^ der er angehört" verpflichtet. Wie oben gesagt, will der Bundes

rath diese Analogie nicht gelten lassen, der Satz unten bei

Cultussteuern, „der er nicht angehört," dürfe oben bei „reli-
giösem Unterricht" :c. nicht ergänzt werden, dort soll absolute

Freiheit herrschen.

Wenn auch dieser Entscheid unseren Anschauungen nicht

sympathisch sein kann, weil er nicht nur der Freiheit/sondern
jeglicher Willkür Thür und Thor öffnet und nur diese schützt,

so kaun man doch kaum bestreiken, daß die Interpretation im

Einklang mit den in die Bundcsverfassung niedergelegten

Grundsätzen getroffen worden sei. Der Entscheiv kann auch

gläubigen, kirchlich gesinnten Kreisen zu gute komme», zwar

nicht so fast den Katholiken als den Protestanten. Deßhalb

hat in der „Ostschw." ein orthodoxer Protestant die Rekurs-

entscheidung sehr günstig aufgenommen. Wäre dieselbe anders

getroffen worden, so könnten gar häufig protestantische Eltern

gezwungen werden, ihre Kinder zu reformerischen Geistlichen

in den Unterricht zu schicken, wenn sie nicht aus der evangeli-

scheu Landeskirche austreten wollen.

Hr. Dr. Zemp hat nicht ohne Grund beim Sempacher-

Jubiläum ausgesprochen, daß in der heutigen Zeit bei den ge-

mischten Bevölkerungsverhältnissen die Grundsätze völliger in-

dividueller Freiheit nothwendig seien, um allen gerecht zu

werden. Derjenige, welchem wie die eigene, so auch die reli-

giöse Ueberzeugung seiner Mitbürger heilig und unverletzlich

ist, darf vom heuligen religionslosen Staat nichts anderes er-

warten und verlangen als Schutz der vollen Freiheit. Aber

dabei bleibt bedauerlich, daß auch die bloße Laune und jegliche

Irreligiosität den staatlichen Schutz genießt. Wie im con-

creteu Falle S. genüge es, um sich dem Unterricht zu ent-

ziehen, daß einem Kinde oder dessen Vater der Religionslehrer

nicht eonvenirt, obschon er von seiner Confession, resp. Kirche

verordnet ist. Wohin wird der Staat gelangen, in dem eine

große Zahl seiner Bürger aus diesem oder jenem Grunde:

hochmüthigem Ausklärungsdünkel, Launen oder der einseitig

materiellen Beeinflußnng, jeder Religionslchre und jeder Reli-
gionsgenossenschaft fern bleibt oder gar feindlich gegenüber

tritt. Das gibt jeder denkende Mensch zu, daß auch aus

rein Oportunitätsgründen der Staat das größte Interesse daran

hat, daß seine Bürger religiös seien, ja ohne dies gar nicht

existiren könne Abgesehen von dem Standpunkt des über-

zeugten Christ und Katholik könnte» wir uns diesbezüglich

nebst dem bekannten klassischen Satze auf sehr unverdächtige

Zeugen berufen wie den Aufsatz Prof. Hiltys „Grundlinien
moderner Politik" in seinem „Politischen Jahrbuch für das

Jahr 1889." Anstatt dessen sei uns gestattet, ans einer Be-

sprechnng unseres Rekurses vor dem bnudesräthlichen Entscheid

durch einen religiös freisinnigen Mann, den Rektor der St. Galli-
scheu Kantonsschnle, Dr. I. A. Kaiser in der „Zürcher Post"
Nr. 59 folgende Stelle anzuführen:

„Das allgemeine Wohl aber soll nach einem uns von

den alten Römern überkommenen Satze, welchen ohne Zweifel
auch der jenem Volke sonst nicht mit Unrecht nicht grüne Dr.
Gobat anerkennen wird, das oberste Gesetz sein. Daß nun
eine religiöse Weltanschauung eine sittliche Lebensführung ganz

wesentlich begünstige, ist noch von Niemanden mit Erfolg wider-

legt und ebenso wenig, daß die konkreten Begriffe der historisch

erprobten Konfessionen der ungeheuren Mehrzahl des Volkes

besser munden als die Abstraktionen der Neligionsphilosophen.
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Auf welchem Standpunkte des Glaubens oder des Unglaubens
man auch stehe, mau wird dem in dieser Krage klardenkenden

Martin Salauder, dem jüngsten Sohne Gottfried Kellers, bei-

stimmen, wenn derselbe der christlichen Religion eine so her-

vorragende Stelle in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit
zuerkennt, daß man deren Darlegung der Jugend nicht „unter-
schlagen" dürfe.

Trotz seinem religiösen Standpunkt tritt Hr. Dr. Kaiser
warm für den obligatorischen Religionsunterricht ein, den er,
wie die St. Galler Regierung nicht fakultativ, sondern „be-
dingt obligatorisch" erklärt wissen will. Denn er hält dafür,
daß auch nach einen« confessionellen Religionsunterricht der

Mensch noch Gelegenheit genug habe, den kirchlichen Glauben

zu verlieren. Er sagt hierüber« Denn auch freie Denker, in-

sofern sie diesen Namen wirtlich verdienen, sind kaum je frei von reli-
giösen Vorstellungen. Aber es sind dies Vorstellungen, welche die

strenge Kritik des eigenen, philosophisch geschulten Verstandes be-

standen und welche ihre unausreißbaren Wurzeln in das tiefgründige
Erdreich der Persönlichkeit hineingetrieben haben. Wie oft kommt
es nicht vor, daß wirkliche Freidenker ihreKinder in den konfessionell-
len Religionsunterricht schicken, ohne sich dabei einer Inkonsequenz
bewußt zu sein. Sie denken eben nicht mit Ingrimm, sondern
mit Dankbarkeit au den Religionsunterricht der eigenen Jugend-
zeit zurück und vermögen zwischen ihrem zurückgelegten Ent-
wicklnngsgang und der Bewegung eines rückläufigen Planelei«
nur die Aehnlichkeit herauszufinden, daß die Rücklänfigkeit^ben
nur eine scheinbare, eine blos für die Anschauung des nicht
in das Wesen der Bewegung Eindringenden bestehende ist.

Ueber den Unterschied des fakultativen und bedingt obli-
gatorischen Religionsunterrichtes legt er mit Recht folgende
Sätze zur Beherzigung dar.

„Wer glaubt, da käme es ja auf das Gleiche heraus,
wem« man die Religionslehre geradezu als fakultatives Fach
erklärte, beachtet den wesentlichen Unterschied nicht, der zwischen
dem Begriffe eines, wenn auch nur bedingt, obligatorischen
und eines eigentlich fakultativen Faches gemacht wird. Es
wäre nicht möglich, den Religionsunterricht für fakultativ zu
erkläre««, ohne ihn in der Werthschätzung der Schüler auf die

Stufe derjenigen Fächer herabzusetzen, welche man nur besucht,

wenn «nan nichts für wichtiger Gehaltenes zu besuchen «reiß.
Nicht bloß ans dem von der Bundesverfassung allein für zu-
reichend erklärten Grunde der Glaubens- und Gewissensfreiheit,
sondern aus beliebigen andern Gründen, namentlich aus den«

stets in Bereitschaft gehaltenen der lieben Bequemlichkeit, würde
man demselben fernbleibe» Einer auch noch so kurzen, doch

ihrem Charakter nach ernsten Erklärung, welche kein ernsterMensch
so mir nichts dir nichts abgibt, bedürfte es dann ja nicht mehr."

Hr. Or. Kaiser vertritt weiter mit großer Wärme die

Ansicht, die Bundesverfassnng «volle einen religiöse«« Unterricht
und setze ein christlich religiöses Volk voraus, dessen religiösen
Glauben die Artikel über die Gewissensfreiheit in erster Linie
garantiren «vollen, nicht aber einzig den Unglauben. Mit einen«

religiösen Hauch «verde das Verfassungswerk eingeleitet durch

de» Satz« „Im Namen Gottes des Allmächtigen," der den

ganzen Inhalt beleben soll, «venn diese Worte aus den alten

Bundesbriefen nicht einfach „eine gedankenlose historische Re-

«niniscenz oder eine niedrige Bauernfängerei" sein soll. Mit. i

Recht fragt der Verfasser obwohl das Schweizervolk, das die

Verfassung angenommen habe, gewollt habe, daß die jungen

Schweizer derart dürfen und sollen unterrichtet werden, daß sie

nichts wissen von „Gott dein Allmächtigen" und also nicht

einmal die Anfangsworte des obersten Landesgesetzes verstehen?

Er hätte anführen können, daß ans diese Frage die Antwort

am bekannten Conraditag deutlich gegeben worden; wir «volle««

ein christlich-religiöses VAk bleiben und unsere Jugend soll in

ihre««« konfessionellen Bekenntniß unterrichtet werden.

Wenn daher die oberste Landesbehörde auch die Verfassung
^

so interpetiren konnte, «vie sie eS im Rekursentscheid S. ge- s

than hat, so kann sich doch derjenige, dem der religiöse, christ-' -

liche Geist, der religiöse Unterricht und das wahre Wohl des f

Vaterlandes am Herzen liegt, schwerer Bedenken nicht erwchren.

In der Wohlhuser Beerdigungsfrage >

«veist man mit Recht unter viele««« Andern auf die in solchen

Fällen wirklich stattfindende Privilegirnng derer hin, welche i»

ihrem ganzen Leben Feinde der Kirche, auch im Tode noch

die Kirche insultiren wollen «nit der Zumuthung, sie als treue

Kinder zu behandeln. Ehre geben sie nicht der Kirche, so

lange sie leben, aber Ehre verlange«« sie von ihr im Tode und

zwar nicht bürgerliche Ehre««, sondern kirchliche. Denn kirch-
liche Ehre ist das Geläute der Kirchenglocken nnu einmal un-

streitig, das würde schon ihre (der Kirchenglocken) Geschichte

nachweisen. Zu einein civil-anständigen Begräbniß sind

sie gewiß nicht erforderlich, wohl aber, nach alt - k irch-

licher Sitte zu einein kirchlich- ehrenvollen. Denn «vas

hat das Läuten beim Begräbniß für einen andern Sinn, als

überhaupt das Läuten der Kirchenglocken? Immer den einen «

Zweck, die Gemeinde zu ermähnen und zu versammeln zum —

Gebet, sei es zum Lobpreis und Dank wie in« sonn-

und werktägigen Gottesdienst, sei es zur Bitte (in Noth und

Gefahr, Gewittern u.f.w.) und Fürbitte für die scheidende oder

schon abgeschiedene Seele. Darin, daß die Kirche die ihr

bewiesene Treue durch öffentliche Fürbitte dankbar anerkennt

und vergilt; darin, daß sie von ihm «nit Wahrheit in ihren

Gebeten sagen darf« «zu«, krium in rokis ksnuit vànkàm;
cz«à ii« is si snscltâii, darin liegt die Ehre des

Geläutes und das ist kirchliche Ehre. Oder in wie ferne

kann das Geläute der Kirchenglocken als bürgerliche Ehre be-

zeichnet werden. Vertritt nicht zum Beispiel bei Hochzeiten

««ach der kirchliche«« Feier das Schieße» die Stelle des Läutens

«vie nnigekehrt, gerade gewisse Toleranzpachtinhaber die Kanonen

für kirchliche Anläße als unstatthaft erachten, selbst wo der

Patriotismus, die Eidgenössigkeit es mindestens einpfohlen hätte.

Aber auch sonst ist nicht einznsehen, «vie das Glocken-

geläute ein nothwendiges Bedingniß zu einem civilanständigen

Begräbniß sei. Man könnte es höchstens als Mittel der Bc-

kamitmachung ansehen, aber dafür sind dienlichere Mittel an
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der Hand und käme das Mittel zu spät und wäre zu ungenau.

^-Nein nach der ganzen Geschichte dieser Uebung kann es nur

als kirchliche Ehre augesehen werden, welche eben demjenigen

versagt würde, welcher der Kirche nicht augehörte, so wie jeder

Verein seine VereinSehren den Vcreiusmitgliedern und den um den

VereinVerdieuten erweist, nicht aber denen, die ihm fern stehen. Es

ist also nichts anderes als ein Privilegium, womit man

diejenigen zu begünstigen sich beliebt und beeilt, welche nicht

römisch katholisch sind. Ein Privilegium, wie es eben alle jene

beanspruchen, welche Recht und Pflicht so trennen wollen, daß

ihnen das Erstere, den andern das Zweite verbliebe, alles auf

Grund der Toleranz i. e. der Geduld der Anderen.

Kirchen-Chronik.
Deutschland. Die Kirchengesetzvorlage wird am 2V. April

im preußischen Landtag zur Behandlung kommen.

Welche Stellung das Centrum zu derselben einnehmen

wird, ist noch nicht bestimmt abzusehen; die Blätter erörtern

allerlei Eventualitäten; zu der Annahme der Anzeigepflicht auch

nur für definitive Pfarrer stellen sie sich sehr zurückhat-

tend, da diese Forderung der Regierung seit l5 Jahren als

einer der Hauptpunkte unablässig bekämpft wurde. Anderseits

weiß man, daß Rom die Vorlage, zumal wenn die Kopp'scheu

Amendements angenommen werden, zu acceptircn gesonnen ist,

natürlich als Abschlagszahlung. In dieser Situation habe»

Centrumsbtätter selbst eine allgemeine Demission des Centrums

ernstlich besprochen, um ans dieser fatalen Lage heranszukom-

men. Dagegen betont die „Köln. Vvlksztg." in einem Aufsatz

der letzten Tage, allerdings hauptsächlich im Hinblick ans die

neue Aktenpublikation der „Nordd. Allg. Ztg.":
vT „Selbst wenn es Bismarck darum zu thun sei, den Kirchen-

konflikt in einer die preußischen Katholiken völlig befriedigenden

Weise zu beendigen, bleibe der Fortbestand des Centrums wegen

der Eventualitäten der Zukunft unabweisliche Nothwendigkeit.

Als Aufgaben blieben die Ueberwachung der Ausführung der

Revision der Maigesetze und die sozialpolitischen Ziele. Eine

Erschütterung der Ceutrums-Fraktion würde das Signal zu neuem

verstärktem Ansturm gegen die katholische Kirche sein, ihre Auf-
lösung wäre geradezu ein Unglück für unser öffentliches Leben."

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Diözese Basel.

Die Nachricht von der erfreulichen Besserung des Gesundheits-

Zustandes des Hochwürdigsten Bischofes hat, wie berichtet wird,
mancherorts zur Abstellung der öffentlichen Gebete für Hoch-

^denselben Anlaß gegeben, anderorts wenigstens Unsicherheit

diesbezüglich verursacht. Es sei daher hiemil zur Kenntniß

gebracht, daß die angeordneten Gebete, wie im Circular auge-

geben, bis auf Weiteres fortdauern sollen, bis von zuständiger

Seite die Anordnung wieder aufgehoben sein wird.

Die Bischöfliche Kanzlei.

Literarijches.
Zwar nichts Neues, aber vielleicht doch zu wenig ge-

kauntes. In der Bonifazius-Druckerei erscheint seit zirka 8

Jahren in jährlich 4—5 Heften von zusammen 35—40 Bogen
der „Christi. LMsschnh", welcher alljährlich eine Reihe von

Broschüren, vorzugsweise aszetisch-erbaulichen Inhaltes von

anerkannt tüchtigen Geistesmännern bietet (wir nennen z. B.
L. Scupoli, E. Nieremberg, Alphons Maria von Liguori,
Nepveu, Bischof Dr. Conrad, Martin u. s. w Nebst

dem gediegenen Inhalt empfiehlt sich dieses Werk auch noch

durch den guten Zweck, dem es dient, indem sämmtliche Mit-
arbeiter auf jegliches Honorar verzichten und der volle Rein-

gewinn dazu verwendet wird, hl. Messen zu Gunsten aller

armen Seeleu des Fegfeuers durch den, seines Einkommens

völlig beraubten und auf Meßstipendien allein angewiesenen

Clerns, vorzugsweise in Italien lesen zu lassen. Der Jahr-
gang kostet Fr. 3. 20.

Die Katholischen Missionen. Jllustrirte Monatschrift. Jahr-
gang 1887. 12 Nummern. Fr. 5. 35. Freiburg (Breisgaus.
Herder'sche VerlagShaudlung. Durch d-'e Post und den Buch-
Handel. — Inhalt von Nro. 4: Der Kampf des Schismas
in der Bukowina. —Der Kongo einst und jetzt. (Fort-
setzung.) — Der hl. Franz chaver in Japan. (Fortsetzung.)
— Nachrichten aus den Missionen: China; Ar
menien; Vorderindien; Aequatorial-Afrika; Südafrika. —
Miseellen. — Für MijsionSzwccke. — Illustrationen: Ruine
des Kapuzinerklosters zu Sau Salvador. — Japanischer
Fähnrich ans der Zeit der mittelalterlichen Kriege. — Zin-
mu-te»-wu, der Gründer des japanischen Reiches um 660 v.
Chr. — Zug des Schogun zur Huldigung in den Palast
des Mikado. — Mahlzeit einer japanischen Bürgerfamilie. —
Chinesische Schiebkarre. — Altes Seldschukken-Monument, jetzt
katholische Schule in SiwaS. — Elfenbeinträger aus Buganda.
— Am Ufer des Viktoria-Nyanza.

Schweizer F' i u s v e rein.
Empsanfts-Bcscheimgunft.

n Jahresbeitrag pro 1886 von den Ortsvereineu:
Adligenschwil Fr. 27, Altiöhofen 9, Appenzell 30, Au-

Fischiugen-Tußnang 24, Basel 61, Beckenried 62. 50, Bichelsee
23, Bremgarten 15, Bnchenrain 13. 50, Döttikon 13, Ebikon
28. 50, Escholzmatt 51, Fluelen 11, Gebenstorf 5, Goßau
138, Hochdorf 30, Horw 88, Liesberg 23. 80, Luthern 29,
Luzern 115. 50, Muri 82, Neuheim 28. 50. Oberwil 10,
Root 35, Sächseln 35, Sarmenstors-Uezwil 41, Stans 190,
Villmcrgen-Wohlen 60, Waltenschwil 35, Wettingcn 32,
Willijau 40, Zeiningen 6. 50.

b. Abonnement auf die PiuS-Annalen pro 1887 von den

Ortsvereinen:
Adligenschwil 8 Exemplare, Altishofen 12, Basel 40,

Beckenried 35, Berg Häggenschwil-Wütenbach 10, Bischofszell
5, Bremgarten 15, Buchenrain 7, Bünzen 14, Dottikon 4,
Ebikon 16, Escholzmatt 19, Fluelen 14, Gebenstorf 3, Henau
8, Hochdorf 35, Liesberg 8, Luther» 11, Lnzern 41, Muri
26, Oberwil 8, Root 21, Sächseln 15, Sarmenstorf-Uezwil
13, Villmergen-Wohlen 24, Waltenschwil 10, Wettingen 22,
Willisan 46, Zeiningen 4.
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Inländische Mission.

a. Gewöhnliche Beiträge pro !88l! à 1887.

Fr. Ct.

Uebertrag laut Nr. 11: 9691 35

Von Verschiedenen in Luzern 26 —
Aus der Psarrei St. Gallen,

3. Sendung 136 —
Aus der Stadtpfarrei Luzern 416 36

Vom löbl. Kloster St. Peter in

Schwyz 15 —
Vom Piusvcrein in Sarmenstorf 16 —
Ans der Pfarrei Buttisholz:

1. Jährlicher Beitrag 166 —
2. Jubilänms-Opser 96 —

Aus der Pfarrei Vermes pro 1886 8 —

„ „ „ Courfaivre pro
1886 15 25

Fr. Ct.

Ans der Pfarrei Pleigne p. 1886. 9 56

„ „ „ Boecourt p. 86. 15 —

„ „ „ Roggenburgp.86. 5 —

„ „ „ Courroux p. 86. 12 —

„ „ „ Glovelier p. 86. 15 —

„ „ Rebeuvelier p. 86. 6 —

„ „ „ Saulcy p. 86. 16 —

„ „ „ Hüttenweilen 34 —

„ „ „ Marbach (Luzern):
1. Jubil.-Opfer 86 —
2. Kirchen-Opf. 66 —

„ „ „ Adligenschwil:
1. Jubil.-Opfer p. 1886. 132 —
2. Heiligtag-Opf. p. 1886. 2 95

Aus der Pfarrei Weißtannen

pro 1886 26 —
Ans der Stadtpfarrei Luzern 226 —

Fr. C'. ^

Ans der Pfarrei Entlebuch 41 —'î
„ „ Pfarrgemeinde Luthern:

1. Sammlung 72 —
2. Piusverein 28 --

„ „ Pfarrei Hochdorf,

Kirchenopfer 135 — s

„ „ „ Bärschwil 5 - j

Von K. in Luzern 5 —

„ H. F in Luzern 5 —
Aus der Stadtpfarrei Luzern 235 —

„ „ Pfarrei Schwyz 374 26 j>

Von A. F. in Gommiswald 56 — î

Alis der Pfarrei Lichtensteig 66 —

^12Mi"70

Der Kassier der Inländischen Misston: '

Pfkiffcr-Elmigrr in Luzern. ^

^ I I I! I ^

Oeuep tîutholisches Machtwerk
von

Conr. Sickinger, Pfarrer.
Reichst illnstrirt mit 2 Chromos, 2 Lichtdruck, z Aarte nud

z-zo Vriginal-Holzschnitten.
Vollständig tu 10 Ancterungcn.

Preis per Lieferung Mk. 1.— oder Fr. 1.25.

Verlag von Gedr. Karl H Nikolaus Lrmiger
in êinsicdcln in der Schweiz. 26'

Durch Unterzeichneten kann fortan wieder bezogen werden dos vortrefflich gelungene
Portrait von

Dr. Irieörich Iicetcr,
Bischof von Bafel.

Linzig mit Genehmigung und einem Facsimile des Cochwiirdigsten ksw'rn ausgeführt in
feinstem, unveränderlichem Lichtdruck.

Cabinetformat: auf seinem schwarzem Karion mit Golddruck Fr l. —
Visltkartensormat: „ „ „ „ „ „ „ — 50

Den Bestellungen bitte 5 Cts. in Briefmarken beizufügen, worauf Franko-Zusendung erfolgt.
Achtungsvoll

Rudolf Gchlvendimann.

Dcrs Wegensburger Wcrnz'sche Wssulo roinunnin
in Folio (nämlich die schöne Ausgabe von 1870, mit allen Ergänzungen bis heute, für das

Bisthum Bafel speziell arrangirt) ist in solid und geschmackvoll gebundenen Exemplaren zum
niedrigen Preise von 32 Fr. stets vorräthig zu haben. Luzern, Hos Nr. 9. (27'

banptsäobliob: (18"

Zpilm lülii bààtis, WllSW
lisàt sebr gnt, billigst und prompt (las re-
Znlüre blabrillationsMsolmIt von

IJliiül ll Diilx in lîliàwâ.
Auster sende franko ^ur Hünsiobt.

Bei der Erpeditwn der „Schweiz. Kirchenztg."
ist zu beziehen i

Das Kircheiljahr.
3. verbesserte Aussage.

eLeiifuäen stir àen liatechctifchen Unler-
richt lier römisch ^ üulüolil'chcn Jugcinl

Aolotüurns.
Preis per Exempl. 15 Cts., per Dutzend Fr. 1. 5l>

IM" Der Betrag ist in Postmarken einzu-
senden.

Bei der Expedition der „Schweiz. Kirchen-

Zeitung" ist zu beziehen:

Unterricht
Nom hl. Sakramente der Firmung

mit einem Anhang passender Gebete.

Wil MM GeWillM à KMms SMlM.
2. verbesserte Auflage.

16 Seiten mit gedrucktem Umschlag.

Preis: 13 Cts.
In Partien bezogen billiger.

Zu verkaufen:
Ganz neu

Heà's CoMMM-WjW.
4 Bände in Leinwd. gebunden zu Fr. 30 —

bei der Expedition der Kirchenzeitung.

Druck und Expedition von Burkard <k Frölicher (Nachfolger von B. Schwendimann ch Comp.) in Solothurn


	

